
Allgemeine Verkaufsbedingungen 

E-proPlast GmbH; An der Asbacher Straße 38; 98574 Schmalkalden 

§ 1 

Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedin-
gungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ge-
schäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vor-
behaltlos ausführen. 

(2) Abschlüsse und Vereinbarungen – soweit sie diese Bedingungen abändern – werden erst durch 
unsere schriftliche Bestätigung für uns verbindlich. 

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 
BGB. 

§ 2 
Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Ei-

gentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
“vertraulich” bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung. 

(3)  Angaben in Prospekten, Angeboten, Produktbeschreibungen, Zeichnungen, Abbildungen oder 
sonstigen Erklärungen, z. B. im Hinblick auf Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten, sind 
keine zugesicherten Eigenschaften. 
 

§ 3 

 Qualitätsmerkmale, Mengen- und Ausführungstoleranzen 

(1) Die in der Auftragsannahme angegebenen Stückzahlen werden nach Möglichkeit von uns ein-
gehalten. Abweichungen können jedoch vor allem bei Kundenfertigungen und bei palettenver-
packter Ware nicht beanstandet werden, sofern diese 10% nicht übersteigt. Bei Kleinaufträgen 
kann dieser Prozentsatz überschritten werden, da Originalkartons nicht angebrochen werden. 

(2)  Alle Angaben betreffend Gewicht, Inhalt, Maße usw. sind als Durchschnittswerte anzusehen; 
soweit nicht Grenzen für die zulässige Abweichung ausdrücklich festgelegt sind, gelten Abwei-
chungen im Rahmen des Handelsüblichen als gestattet. 

(3)  Da uns das Füllgut nicht bekannt ist, haften wir nicht für die Kompatibilität von unserer Ware 
und dem Füllgut. Das bezieht sich auf die physikalischen Eigenschaften, die chemische Be-
ständigkeit unserer Erzeugnisse sowie auf die Einhaltung vorgeschriebener Farbtöne. 

§4 
Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise “ab 
Werk”, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Wir behalten 
uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder 
Materialpreisänderungen eintreten.  

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetz-
licher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen 

(3) Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung auf das auf der Rechnung angegebene Konto. Sollte 
eine Zahlung per Scheck erfolgen, wird für die dadurch entstehende Aufwendung eine Bear-
beitungsgebühr in Höhe von € 30,00 in Rechnung gestellt. 

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 

Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzli-
chen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(6) Lieferungen bis zu einem Warenwert von € 700,- erfolgen grundsätzlich nur gegen Vorkasse 
unter Abzug von 2% Skonto. 

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrags-
verhältnis beruht. 



§5 
Lieferverpflichtungen  

(1)  Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles 
vom Vertrag zurück zu treten.  

(2)  Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrungen und sonstige Umstände gleich, die uns die 
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns 
selbst oder bei unseren Vorlieferanten eintreten, es sei denn, uns trifft ein Übernahme oder 
Vorsorgeverschulden.  

(3)  Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer 
angemessenen Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.  

(4)  Kommt eine Vertragspartei in bezug auf Annahme oder Lieferung in Verzug, so kann die ande-
re Vertragspartei von ihrem Rücktrittsrecht nur hinsichtlich des Teiles des Kaufvertrages Ge-
brauch machen, der sich auf noch nicht vereinbarungsgemäß erfolgte und abgenommene Teil-
lieferungen bezieht, sofern sie nicht darlegt, dass sie an der teilweisen Erfüllung des Vertrages 
kein Interesse hat.  

(5)  Bei Nichterfüllung des Abschlussauftrages seitens des Käufers sind wir berechtigt, Abnahme 
und Zahlung oder gegebenenfalls Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages zu for-
dern.  

(6)  Gerät der Käufer nach Abnahme einer oder einzelner Teillieferungen in Zahlungsverzug, so 
sind wir berechtigt, Abnahme und Zahlung für bereits angefertigte oder disponierte Ware (ge-
gen Vorkasse) sofort zu fordern, ohne den Endabnahmetermin des Abschlussauftrages abzu-
warten und für die eventuell verbleibende Restmenge (die noch nicht hergestellt ist) vom Ver-
trag zurück zu treten.  

(7)  Der Käufer ist zur Zahlung bei Lieferung der Ware verpflichtet, sofern wir begründete Beden-
ken gegen die Zahlungsfähigkeit haben. Dies gilt auch, wenn vertraglich ein Zahlungsziel ver-
einbart sein sollte.  

§6 

Abnahmeverpflichtung  

(1)  Der Käufer ist zur unverzüglichen Annahme der gekauften Ware verpflichtet, sobald diese zur 
Übernahme bereit steht.  

(2)  Angelieferte Waren sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer anzu-
nehmen.  

(3)  Teillieferungen sind in angemessener Menge zulässig.  
(4)  Jede Teillieferung auf Abschlüsse gilt als abzurechnendes Geschäft.  

§ 7 
Lieferzeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtung des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflich-
ten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer 
über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag 
ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist.  

(6) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende 
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in die-
sem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. 

§ 8 

Gefahrenübergang – Verpackungskosten 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung “ab Werk” verein-
bart. 

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. 
(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 

eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 



§ 9 
Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschulde-
ten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.                                                                   

(2)  Die gelieferte Ware ist nach Erhalt unverzüglich auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Mängel zu 
untersuchen. Liegen bei verschrumpften Paletten Anhaltspunkte für Mängel vor, sind die Palet-
ten zu öffnen und Beanstandungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mängel, die erst nach 
Öffnung von Paketen erkennbar sind, müssen unverzüglich, in jedem Fall vor Verarbeitung der 
gelieferten Ware, schriftlich angezeigt werden; die Verarbeitung hat zu unterbleiben. Bei Ver-
letzung der Rügepflicht gilt die gelieferte Ware als abgenommen und genehmigt. 
 

(3)  Beanstandete Ware ist in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels befindet, zur Besichtigung bereitzuhalten, eine Verarbeitung ist sofort einzustellen. 
Die beanstandete Ware ist vom Abnehmer bis zur Klärung der Reklamation sachgemäß einzu-
lagern. Ein Verstoß gegen die vorstehende Verpflichtung schließt sämtliche Gewährleistungs-
ansprüche aus. 

(4) Bei erheblichen Mängeln nehmen wir die Ware zurück und leisten frachtfrei Ersatz.  
(5) Schlägt die Nacherfüllung 2x fehl und weist die Ware wiederum Mängel auf, so ist der Käufer 

nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
(6)  Beruht der Mangel auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit, stehen dem Käufer außerdem 

Schadenersatzansprüche zu. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

(7) Die Haftung für Folgeschäden wird ausgeschlossen.  
(8) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang  

§ 10 

Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 9 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht 
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesonde-
re für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß 
§ 823 BGB. 

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz 
des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

(4)  E-proPLAST unterhält eine Produkthaftpflichtversicherung und eine erweiterte Produkt-
haftpflichtversicherung mit Bausteinen (Deutsches Modell) unter Einschluss der Risiken für ei-
nen indirekten Export USA/Kanada mit einer Deckungssumme von EURO 5,0 Millionen pro 
Personenschaden und Sachschaden – pauschal, 2-fach maximiert p.a. 

(5)  Erteilt der Käufer einen Auftrag zum Bau einer individuellen eignen Spritzgieß- oder Flaschen-
form nach eigenen Konstruktions- und Designvorgaben, gewährleistet der Käufer gegenüber 
der E-proPLAST GmbH die Rechtsmängelfreiheit, d.h. sein Produkt ist frei von Rechten Dritter.  

§ 11 
Eigentumsvorbehaltssicherung 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zu-
rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten 
des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflich-
tet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; 
er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktur-Endbetrages (einschließ-
lich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer 
oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verar-
beitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch 



nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder In-
solvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kön-
nen wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorge-
nommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche 
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Mitei-
gentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
für uns. 

(7) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, 
die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwach-
sen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 12 

Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berech-
tigt, den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausge-
schlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül-
lungsort. 

 
 
Stand September 2009 
 


